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Ablaufplan Praxissemester

für den Studiengang Transportwesen/Logistik der Hochschule Bremerhaven

verwendete Abkürzungen:

DPO
=
Diplomprüfungsordnung der Hochschule Brhv. für den Studiengang Transportwesen/Logistik

PSO
=
Praxissemesterordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik der Hochschule Brhv.

ARP
=
Ausbildungsrichtlinien für das Praxissemester im Stud.G. TW/Log der Hochschule Brhv.

PV

=
Praktikantenvertrag im Rahmen des Praxissemesters im Stud.G. TW/Log

I&P

=
Immatrikulations- und Prüfungsamt, Abteilung Studiengang TW/Log, Frau Heike Düffels.

1) Den Studenten wird empfohlen, die vorbereitenden Lehrveranstaltungen zu besuchen, 


(Anerkennung als WP-Fächer oder W-Fächer):


Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit (3 SWS), Arbeitsrecht (2 SWS).

2) Der Prüfungsausschuß beschließt das Bestehen der Diplomvorprüfung, gleichzeitig erfolgt die Zulassung zum Praxissemester, vgl. DPO § 16.
Der Antrag auf Zulassung zum Praxissemester gem. DPO § 16 (2) und (3) erfolgt mit der Meldung zur Feststellung des Bestehens der Diplomvorprüfung, vgl. DPO § 12 (2).

3) I&P händigt an den Studenten das Vordiplomzeugnis, ein Exemplar der ‘Meldung über die Durchführung des Praxissemesters’, vgl. PSO § 3 sowie ein Formular ‘Nachweis über das erfolgreich absolvierte Praxissemester’ aus.

4) Der Student beschafft sich einen Praxissemesterplatz bei einem geeigneten Unternehmen,
vgl. PSO § 4.
(Evtl. Hilfestellung: Datenbank bei Herrn Zawadzinski im Labor für Lagerlogistik oder Verein VdWT.)
5) Der Student läßt das Formular der ‘Meldung über die Durchführung des Praxissemesters’ seitens des Betriebes ausfüllen und unterzeichnen.

6) Der Student legt seinem betreuenden Professor das Formular der ‘Meldung über die Durchführung des Praxissemesters’ vor.

7) Der betreuende Professor prüft, ob der Praxissemesterplatz gem. PSO § 4 (2) geeignet ist und gibt ggf. seine Zustimmung durch seine Unterschrift, vgl. PSO § 4 (1).

8) Der Student verteilt das Formular der ‘Meldung über die Durchführung des Praxissmesters’: 
Original an I&P, Kopie an Betrieb, Kopie an betreuenden Professor.

9) Student und Firma schließen Praktikantenvertrag (PV) ab, Erst- und Zweitschrift für den Betrieb und für den Studenten (die Hochschule erhält kein Exemplar des PV).

10) Der Student arbeitet im Unternehmen an seinem Praxissemesterplatz.


(Freistellungen für evtl. Nachholprüfungen muß der Student mit dem Unternehmen, falls möglich, vereinbaren. 


Die Ausfallzeiten müssen nachgeholt werden, vgl. PV § 1.)
11) Innerhalb der ersten 4 Wochen nimmt der betreuende Professor Kontakt zum Unternehmen auf und vereinbart für das Praxissemester möglichst fest umrissenene Aufgabenstellungen, vgl. ARP 3.2.2.

12) Während des Praxissmesters führt der Student ein Arbeitstagebuch mit täglichen Eintragungen, 
vgl. ARP 3.2.5.

13) Der Betrieb kontrolliert und zeichnet das Arbeitstagebuch regelmäßig ab, vgl. PV § 2, Pkt.3.

14) Der betreuende Professor soll den Studenten an seinem Arbeitsplatz im Laufe des Praxissemesters aufsuchen, vgl. ARP 3.2.4 und PSO § 5 (1).

15) Der Student fertigt zum Abschluß des Praxissemesters einen Abschlußbericht über Verlauf des Praktikums an, vgl. PV § 2, Pkt. 3.

16) Der Betrieb überprüft den sachlichen Inhalt des Abschlußberichts und zeichnet ihn bei Einverständnis ab, 
vgl. PV § 2, Pkt 3 und ARP 4.1.2.

17) Der Student fertigt ein Firmenportrait gem. des beigef. Formblattes aus und läßt dieses vom Praxissemester-Betreuer des Betriebes gegenzeichnen.

18) Der Betrieb fertigt dem Studenten eine Bescheinigung über Dauer, Inhalt und Erfolg der praktischen Tätigkeit, also ein übliches Arbeitszeugnis, aus, vgl. PV § 2, Pkt. 4 und ARP 3.2.6.

19) Bis zum Beginn des auf das Praxissemester folgenden Semesters legt der Student dem betreuenden Professor das Arbeitstagebuch, den Abschlußbericht und das Arbeitszeugnis des Betriebes zur Prüfung vor.

20) Mit einem hochschulöffentlichen nachbereitenden Gespräch zwischen dem Studenten und dem betreuenden Professor, in dem der Student über seine betriebliche Praxis berichtet, wird das Praxissemester beendet, vgl. PSO § 5 (2), Pkt. 2. und ARP 4.1.2.

21) Der betreuende Professor bestätigt in dem Formblatt ‘Nachweis über das erfolgreich absolvierte Praxissemester durch den betreuenden Professor’ die erfolgreiche Teilnahme am Praxissemester, wenn alle dort aufgeführten Bedingungen in positivem Sinne erfüllt worden sind, vgl. PSO § 6.

22) Das bestätigte Formblatt ‘Nachweis über das erfolgreich absolvierte Praxissemester durch den betreuenden Professor’ leitet der Student an den Prüfungsausschuß, I&P, weiter.

23) Der Prüfungsausschuß entscheidet abschließend über die Anerkennung des Praxissemesters, vgl. ARP 7.

24) Die Anerkennung des Praxissemesters ist eine der Voraussetzungen zur Zulassung zur Diplomarbeit, vgl. DPO § 17 (2), Pkt. 2
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Prüfungsausschuß der
Hochschule Bremerhaven

Studiengang Transportwesen/Logistik

An der Karlstadt 8

27568 Bremerhaven

Meldung über die Durchführung des Praxissemesters

Dauer des Praxissemesters:
vom:_________________
bis:_____________________

Student/in:


Name, Vorname

Matrikel-Nummer:



Straße

Studiengang:



PLZ, Ort

Zulassung am:


Hochschule Bremerhaven:

Betreuer:
______________________________

______________________________




(Name in Blockschrift)



(Unterschrift)



Tel.: 




Datum:

Firma:

Firma:
__________________________________________________________________________

Anschrift:
__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

Betreuer:
___________________________________

      ____________________




(Name in Blockschrift)



(Unterschrift)



Tel.: 




Datum:

Erklärung der Firma, daß die personellen, materiellen und finanziellen Voraussetzungen zur Durchführung des Praxissemesters gegeben sind:

Datum:_____________________

Unterschrift/Firmenstempel:_________________________

Datum: _____________
Unterschrift Student/in: _______________________________

· Original an Hochschule

· Kopie an Betreuer in der Hochschule
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Prüfungsausschuß der

Hochschule Bremerhaven

Studiengang Transportwesen/Logistik

An der Karlstadt 8

27568 Bremerhaven

Report on the internship

Duration:
from:_________________
to:_____________________

Student:


Name, Christian Name

Reg.No.:



Street

Course of Studies:



Postcode, Place

Admission date:


Bremerhaven University of Applied Sciences:

Tutor:
______________________________

______________________________




(Name in capitals)



(Signature)



Phone: 





Date:

Company:

Messrs.:
__________________________________________________________________________

Address:
__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

Supervisor:
___________________________________
   ____________________




(Name in capitals)



(Signature)



Phone: 





Date:

Our company assures that all material and financial conditions for the internship will be met:

Date:_____________________

Signature/Stamp:_________________________

Date: _____________
Signature of student: _______________________________

· Original copy for the university

· Reference copies for the university tutor



Abschlußbericht

und 

Arbeitstagebuch

zum

Praxissemester

........................................................

Name des Studenten
.........................................................

Vorname
.........................................................

Matr.-Nr.

Betrieb:



..............................................................................................................................
Abteilung/Bereich:

..............................................................................................................................
Betreuer im Betrieb

..............................................................................................................................
Betreuender Professor:

..............................................................................................................................
Beginn des Praxissemesters:
................................................................
Ende des Praxissemesters:
.................................................................
Dauer des Praxissemesters:
................................     Wochen
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Fachbereich 2

Studiengang Transportwesen/Logistik

Abschlußbericht Arbeitstagebuch

Seite 2

Firmenportrait

Erstellt nach dem Praxissemester für die Firma/den Firmenteil, in der/m das Praktikum absolviert wurde

Praktikant
............................................................................................................

Anschrift
............................................................................................................


............................................................................................................




Tel Fax I E-Mail
............................................................................................................

Kennzeichnung der Firma

Vollständiger Name
............................................................................................................

Anschrift
............................................................................................................


............................................................................................................




Zentrales Telefon, Fax
............................................................................................................

E-Mail
.............................................................................................................

Firmen-Status


Tochtergesellschaft I Zweigstelle I


Niederlassung der ...,
.............................................................................................................

Mitglied der Kette I Kooperation ...


o.a.


Aktivitäten und Ziele


Untemehmenstyp
............................................................................................................

(Beratung, Industrie, LDL o.ä,)


Branche
............................................................................................................




Produktbereiche
.............................................................................................................

Kennwerte


Umsatz im Jahre ..........
............................................................................................................

Entwicklungstendenz
............................................................................................................




Zahl der Mitarbeiter
............................................................................................................

davon Gewerbliche, Angestellte
............................................................................................................

Organisation

(Überblick, ggf. Organigramm beifügen)






- 1 -




Modalitäten des eigenen Praktikums

Bewerbung und Vorstellung


Ansprechpartner, Abteilung
............................................................................................................

Standort/ Anschrift
...........................................................................,...........,....................


............................................................................................................

Telefon, Fax
............................................................................................................

E-mail
............................................................................................................

Einstellungskriterien
............................................................................................................


............................................................................................................

erforderlicher zeitlicher Vorlauf
............................................................................................................

Besonderheiten
............................................................................................................


...........................................................................................................

Einsatz-Bereich bzw. -Abteilunq
............................................................................................................

Ansprechpartner
............................................................................................................

Standort/Anschrift
............................................................................................................

Telefon, Fax
............................................................................................................

E-mail
............................................................................................................

Einsatzgebiet(e)



............................................................................................................


............................................................................................................

und Tätigkeiten
............................................................................................................


............................................................................................................


............................................................................................................

Tägliche Arbeitszeit

Std:

Vergütung pro Monat
DM


Unterkunft
Bitte ankreuzen




die Firma stellt
(



bezahlt
(



besorgt
(



ist behilflich
(
Preise zwischen DM
und DM
pro Monat

kümmert sich nicht
(


Besondere Leistungen



............................................................................................................





............................................................................................................
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Bewertung


............................................................................................................


.................................................................................................:..........

eigene Eindrücke



............................................................................................................

Betriebsklima, Aufgeschlossenheit


gegenüber Praktikanten u.ä.
............................................................................................................


............................................................................................................


............................................................................................................

Anzahl Plätze für TWL I Halbjahr


Praxissemester
............................................................................................................


,

Praktikum vor dem Studium
............................................................................................................

Diplomarbeiten
............................................................................................................

( ggf. auch ohne Praktikum)


Ansprechpartner
............................................................................................................


............................................................................................................


............................................................................................................


............................................................................................................

Sonstige Bemerkungen


und Empfehlungen
............................................................................................................


............................................................................................................


............................................................................................................

Durch die Unterschrift des Praxissemester-Betreuers im Betrieb wird das Einverständnis gegeben daß diese Informationen zukünftig anderen, insbesondere Studenten des Studiengangs Transportwesen / Logistik, zugänglich gemacht werden können.

.........................................................................................................

Name des Praxissemester-Betreuers
.........................................................................................................

Datum

Unterschrift des Praxissemester-Betreuers
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       Arbeitstagebuch Praxissemester      Blatt Nr............
Name des Studenten:

.............................................................................................................................................................................
Firma/Abteilung/Bereich:

.............................................................................................................................................................................

Ausgeführte Arbeiten, Unterweisungen usw.
Dauer

Montag, den

















Dienstag, den

















Mittwoch, den

















Donnerstag, den

















Freitag, den

















Samstag, den



















Summe Wochenstunden
    ..................
Besondere Bemerkungen:

Student
Betreuer des Betriebes




Für die Richtigkeit:


   ......................................       .....................................................................
          Datum                        Unterschrift des Studenten
   ................................        ..........................................................................
       Datum                    Unterschrift des Betreuers im Betrieb 
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Anforderungen an den Abschlußbericht über das Praxissemester 

Dieser Bericht sollte in freier Gestaltung nachfolgende Informationen und Themen enthalten:

Info-Teil


Name des Studenten,

Adresse,

Telefon,

Studiengang,

Matrikelnummer,

Semester, Studienschwerpunkt.

Praxissemester bei:

Firma, evtl. Unternehmensbereich, Abteilung etc.

Anschrift, Telefon, Fax.

Ansprechpartner:

Name, Titel,

Funktion,

Tel.-Durchwahl, Fax.

Zeitraum des Praktikums:
Beginn, Ende,





Dauer des Praktikums.

Inhaltlicher Teil

Aktivitäten des Unternehmens oder Unternehmensteils,

Stationen des Praktikums,

Aufgaben und Erfahrungen dort,

Haupteinsatzschwerpunkte,

zusammenhängende Tätigkeitsdarstellung,

kritische Beurteilung der geleisteten Arbeit,

Verbesserungsvorschläge,

Erkenntniszugewinn,

abgeleitete Verbesserungsvorschläge für die Lehre an der Hochschule.

Anhang (bei Bedarf)

Firmenpräsentationen in umfangreicher Art,

Produktpräsentation (Prospekte),

Literaturhinweise.

Allgemeine Hinweise


· Bericht kurz und informativ abfassen 
(Umfang ca. 10 - 15 Seiten DIN A-4 maschinengeschrieben),

· unter den Bericht: Unterschriften des Studenten, des Betreuers im Betrieb und des betreuenden Professors, jeweils mit Ort und Datum.

Gestaltungsvorschlag für das ‘hochschulöffentliche nachbereitende Gespräch’

Vortrag, Bericht über die Tätigkeit während des Praxissemesters

Dauer des Vortrags genau 20 Minuten, danach 5 Minuten Gelegenheit zur Diskussion

Overhead-Folien vorbereiten

· Student stellt sich selbst vor,

· eigene Praxissemestererfahrung:
Bewerbung, Vorstellung, Antritt, Verlauf, evtl. weitere Perspektiven,

· Gliederung des Vortrags,

· Firma / Institution vorstellen,

· Bericht über die Tätigkeit(en) während des Praxissemesters,

· Ergebnis, Erkenntnisse, Kritik,

· Zusammenfassung,

· Diskussion.

F a c h b e r e i c h  2

Studiengang 

Transportwesen/Logistik
[image: image5.png]53° 32 N





E:\Texte\Praxissemester\Praxissemester2.doc
 Bt.     Stand    09.11.00


Nachweis über das erfolgreich absolvierte Praxissemester

durch den betreuenden Professor


.............................................

.......................................

.................................



Name des Studenten


Vorname des Studenten

Matrikel-Nr.

Student im Studiengang Transportwesen/Logistik an der Hochschule Bremerhaven

Nr.
Checkliste
Signum Prof.

1
Die ‘Meldung über die Durchführung des Praxissemesters’ des I&P-Amtes liegt vollständig ausgefüllt und unterschrieben (vom Betrieb und vom betr. Prof.) vor.


2
Der Praxissemesterplatz hat den Anforderungen gem. Praxissemesterordnung § 4 entsprochen.


3
Das vollständige Arbeitstagebuch liegt vor. Es wurde vom Betrieb regelmäßig kontrolliert und abgezeichnet.


4
Das Firmenportrait liegt vor, es wurde vom Betrieb gegengezeichnet.


5
Die Bescheinigung des Betriebes über Dauer, Inhalt und Erfolg der praktischen Tätigkeit im Betrieb liegt vor.


6
Der Abschlußbericht des Studenten über den Verlauf des Praxsissemesters liegt einschließlich der Bestätigung des Betriebes über den sachlichen Inhalt des Abschlußberichtes vor.


7
Das hochschulöffentliche nachbereitende Abschlußgespräch zwischen dem Studenten und dem betreuenden Professor über die praktische Tätigkeit hat 

                                                          am ..................... 

                                                 Dauer ca. ..................... Minuten,

stattgefunden.




Bestätigung des betreuenden Professors über die erfolgreiche Teilnahme am Praxissemester:

Bremerhaven, den

.......................................

.........................................................................................................

Name des Professorss
.........................................................................................................

Unterschrift des Professors

F a c h b e r e i c h  2
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Auszüge aus der Diplomprüfungsordnung der Hochschule Bremerhaven

für den Studiengang Transportwesen/Logistik

soweit sie für das Praxissemester relevant sind
§
3

Studienzeit und Aufbau des Studiums, Prüfungsfristen

(1)
Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Diplom-Prüfung acht Semester (Regelstudienzeit). Das Studium besteht aus sechs Theoriesemestern, einem Praxissemester von mindestens 20 Wochen, das von der Hochschule begleitet und betreut wird und einem Prüfungssemester.

(2)
Das Studium gliedert sich in


1.
ein dreisemestriges Grundstudium, das mit der Feststellung des 




Bestehens der Diplom-Vorprüfung abschließt,


2.
ein fünfsemestriges Hauptstudium, das mit der Diplom-Prüfung 


abschließt.

(3)
Für das Hauptstudium ist vom Studierenden gemäß § 12 Absatz 2 und 3 einer der folgenden Schwerpunkte zu wählen:



I.

Logistik der Verkehrs- und Dienstleistungsbetriebe



II.

Logistik der Industrie- und Handelsbetriebe

(4)
Die Prüfungstermine sind durch den Prüfungsausschuß festzulegen und anzukündigen. Der Prüfungsausschuß hat alle Termine so zu organisieren, daß die Diplom-Prüfung mit dem Ende des achten Semesters abgeschlossen werden kann.

(5)
Der Prüfungsausschuß erteilt Studierenden, deren Studienzeit die Regelstudienzeit überschreitet, Auflagen hinsichtlich des Weiterstudiums. 

§
12

Art und Verfahren der Diplom-Vorprüfung

(1)
Die Diplom-Vorprüfung ist eine studienbegleitende Prüfung.

(2)
Der Kandidat muß sich innerhalb einer vom Prüfungsausschuß zu bestimmenden und durch Aushang bekanntzumachenden Frist zum Ende des dritten Studiensemesters zur Feststellung des Bestehens der Diplom‑Vorprüfung und zur Zulassung zum Praxissemester bei dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses melden. Der Meldung sind beizufügen:


1.
der Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung,


2.
sämtliche nach Anhang 1, Seite 1 erforderlichen Leistungsnachweise 


3.
die Bescheinigungen über die erfolgreiche Ableistung der praktischen Ausbildung 


4.
die verbindliche Wahl des Studienschwerpunktes gemäß § 3 Absatz 3, 


sofern sie dem Prüfungsamt nicht bereits vorliegen.

(3)
Überschreitet ein Kandidat die Frist für die Meldung zur Diplom‑Vorprüfung, wird er vom Prüfungsausschuß aufgefordert, an einer besonderen Studienberatung teilzunehmen. Der Prüfungsausschuß kann daraufhin Auflagen erteilen.

§ 14
Art und Verfahren der Diplom-Prüfung

Die Diplom-Prüfung umfaßt

1.
die studienbegleitenden Prüfungen des Hauptstudiums (Anhang 1)

2.
die Leistungsnachweise für vier Wahlpflichtfächer (Anhang 1)

3.
das erfolgreich absolvierte Praxissemester nach der Praxissemesterordnung (Anhang 2)

4.
die Diplomarbeit nach § 20,

5.
die mündliche Abschlußprüfung nach § 21

§ 16
Zulassung zum Praxissemester

(1)
Das Praxissemester findet im Regelfalle nach dem ersten Semester des Hauptstudiums statt. Das Nähere über die Ausgestaltung des Praxissemesters ist in der Praxissemesterordnung (Anhang 2) geregelt.

(2)
Die Zulassung zum Praxissemester wird mit Bestehen der Diplomvorprüfung erteilt.

(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß. Die Entscheidung ist dem Studierenden schriftlich bekanntzugeben.

§ 17
Zulassung zur Diplomarbeit

(1)
Der Antrag auf Zulassung zur Diplomarbeit ist schriftlich,spätestens bis zum Beginn der Veranstaltungszeit des achten Studiensemesters (Studiensemester = Anzahl der Semester seit Immatrikulation im Studiengang Transportwesen/Logistik abzüglich genehmigter Semesterbeurlaubungen) an den Prüfungsausschuß zu richten, unbeschadet des § 63 Satz 2 des Bremischen Hochschulgesetzes.

(2)
Dem Antrag sind beizufügen, soweit sie dem Prüfungsausschuß nicht bereits vorliegen:

1.
Nachweis über die bestandene Diplom-Vorprüfung

2.
Nachweis über das erfolgreich absolvierte Praxissemester

3.
die für das Hauptstudium erforderlichen Leistungsnachweise (Anhang 1)

4.
die Leistungsnachweise für vier Wahlpflichtfächer (Anhang 1)

5.
eine mit dem Referenten und dem Korreferenten abgestimmte Erklärung nach § 20 Abs. 2 über das Thema der Diplomarbeit und die Bearbeitungsweise (Einzel- oder Gruppenarbeit)

(3)
Überschreitet der Kandidat die in Absatz 1 genannte Meldefrist, erteilt der Prüfungsausschuß ihm Auflagen.

(4)
Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß. Die Entscheidung ist den Betroffenen schriftlich bekanntzugeben.

(5)
Die Zulassung wird versagt, wenn die Unterlagen nach Abs. 2 unvollständig eingereicht wurden.

§ 18
Zulassung zur mündlichen Abschlußprüfung

Zur mündlichen Abschlußprüfung wird zugelassen, wer

1.
für das zum Zeitpunkt der Zulassungsentscheidung vorausgehende Semester an der Hochschule Bremerhaven im Studiengang Transportwesen/Logistik immatrikuliert war,

2.
die für das Hauptstudium erforderlichen Leistungsnachweise (Anhang 1) erbracht hat,

3.
die Leistungsnachweise für vier Wahlpflichtfächer (Anhang 1) erbracht hat,

4.
erfolgreich am Praxissemester teilgenommen hat und

5.
die mit mindestens „ausreichend (4,0)“ bewertete Diplomarbeit vorlegt.

Anhang 2,

Praxissemesterordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik

der Hochschule Bremerhaven 

Vom 7. November 1995

§ 1
Ziel


Das Praxissemester soll die Studierenden an die beruflichen Tätigkeiten des Diplomwirtschaftsingenieurs heranführen. Es soll insbesondere dazu dienen, die im Studium bereits erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden. Dies erfordert die möglichst kontinuierliche Mitarbeit der Studierenden an einem oder wenigen Projekten. Ihre Tätigkeit soll durch Eigenständigkeit und Mitverantwortung bestimmt sein und qualitativ den Tätigkeiten eines bereits ausgebildeten Wirtschaftsingenieurs nahekommen. In einem Abschlußbericht sind die im Praktikum gemachten Erfahrungen zu reflektieren. Einzelheiten regeln die Ausbildungsrichtlinien für das Praxissemester im Studiengang Transportwesen/Logistik der Hochschule Bremerhaven (vgl. Anhang 3 der Prüfungsordnung des Studiengangs Transportwesen/Logistik).

§ 2
Zeitpunkt und Dauer


Das Praxissemester wird frühestens nach der Veranstaltungszeit des ersten Semesters des Hauptstudiums durchgeführt. Es dauert mindestens 20 Wochen. Urlaubs- und Krankheitszeiten werden hierauf nicht angerechnet.

§ 3
Zulassungsvoraussetzungen


Zum Praxissemester wird zugelassen, wer die Diplom-Vorprüfung bestanden hat.


Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß.

§ 4
Ausbildungsstellen

(1)
Der Studierende beschafft sich einen Praxissemester-Platz. Die Zustimmung des ihn betreuenden Hochschullehrers nach Ziffer 4.2 der Ausbildungsrichtlinien für das Praxissemester im Studiengang Transportwesen/Logistik ist erforderlich. Ein Anspruch auf die Zuweisung eines Praxissemester-Platzes durch die Hochschule Bremerhaven besteht nicht.

(2)
Als Ausbildungsstelle kommen alle Betriebe in Betracht, deren Aufgaben den Einsatz von Mitarbeitern mit der Qualifikation von Wirtschaftingenieuren der Fachrichtung Transportwesen/Logistik erfordern. Die Betriebe müssen über Mitarbeiter verfügen, die von der Qualifikation her geeignet sind, die Studierenden während des Praxissemesters zu betreuen, um eine dem Ziel des Praxissemesters entsprechende innerbetriebliche Ausbildung sicherzustellen. Dies ist durch Hochschullehrer des Studiengangs Transportwesen/Logistik grundsätzlich einmal pro Jahr durch Besuch vor Ort zu überprüfen. Bei einem nicht angemessenen Einsatz der Studierenden im Praxissemester hat die Hochschule auf Abhilfe hinzuwirken.

§ 5
Begleitungs- und Auswertungsveranstaltungen

(1)
Ein Hochschullehrer des Studiengangs Transportwesen/Logistik muß die Studierenden in den Ausbildungsstellen besuchen und in der Hochschule beraten.

(2)
Hochschulseitige Begleitveranstaltungen sind
1.
Eine Vorlesung als Praxissemester-Vorbereitung, in der die Studierenden in die Bedeutung und die be


sonderen Probleme des Praxissemesters eingeführt werden.


2.
Ein Gespräch zwischen dem Studierenden und seinem ihn betreuenden Hochschullehrer als Praxisse


mester-Nachbereitung.

§ 6
Anerkennung und Bewertung


Die erfolgreiche Teilnahme am Praxissemester wird von dem für die Betreuung zuständigen Hochschullehrer bescheinigt, wenn 

1.
die berufspraktische Tätigkeit den Anforderungen des Praxissemesters nach § 1 und § 4 entsprochen hat,

2.
eine positive Beurteilung der Ausbildungsstätte über die Mitarbeit des Studierenden vorliegt,

3.
der Abschlußbericht und das nachbereitende Gespräch mit dem Studierenden nach § 5 (2) die Bewertung „mit Erfolg teilgenommen“ zulassen.

§ 7
Inkrafttreten


Diese Praxissemesterordung tritt mit Wirkung vom 1. September 1995 in Kraft.

Anhang 3

Ausbildungsrichtlinien für das Praxissemester 

im Studiengang Transportwesen/Logistik der Hochschule Bremerhaven

vom 7. November 1995

1
Ziele des Praxissemesters

1.1
Wechselbeziehung zwischen Theorie und Anwendung

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 8 \h
Umsetzung der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten durch Anwendung auf komplexe Probleme der 
Praxis

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 8 \h
Nutzbarmachung der Praxiserfahrungen für die Hochschule (Lehre, Studium, Forschung)
1.2
Einführung in die betriebliche Arbeitswelt 

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 8 \h
Vorbereitung auf die spätere berufliche Tätigkeit als Wirtschaftsingenieur, insbesondere Orientierungshilfe für das weitere Studium und den Berufseinstieg durch Einblick in

SONDZEICHEN 45 \f "Symbol" \s 9 \h
Arbeits- und Organisationsstrukturen eines Betriebes

SONDZEICHEN 45 \f "Symbol" \s 9 \h
Wechselbeziehungen zwischen Betriebswirtschaft und Technik

SONDZEICHEN 45 \f "Symbol" \s 9 \h
soziale Zusammenhänge eines Betriebes (Betriebsleitung/Arbeitnehmerschaft)

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 8 \h
Förderung der Fähigkeit zu kooperativem Handeln

1.3
Anregung zu gesellschaftspolitischen Denkprozessen

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 8 \h
Anstoß zu selbstkritischer Reflexion, insbesondere hinsichtlich der Studiengestaltung und des Berufszieles

SONDZEICHEN 183 \f "Symbol" \s 8 \h
Anstoß zur Reflexion über die gesellschaftlichen Wirkungen der Tätigkeiten von Wirtschaftsingenieuren

2
Grundsätze für die Durchführung des Praxissemesters

2.1
Das Praxissemester ist Bestandteil des Studiums und soll dem Studierenden eine auf eigene Erfahrungen begründete vertiefte praxisbezogene Ausbildung vermitteln. Das Praxissemester ist zeitlich und inhaltlich so in den Studiengang eingeordnet, daß sich die verschiedenen Studienabschnitte sinnvoll ergänzen. Es dauert mindestens  100 Arbeitstage und wird frühestens nach dem 1. Semester des Hauptstudiums abgeleistet.

2.2
Während des Praxissemesters findet die Ausbildung in der Regel außerhalb der Hochschule statt. Der Studierende wird in einem Betrieb oder einer vergleichbaren Einrichtung seines zukünfigen Berufsfeldes tätig. Ihm ist die möglichst selbständige Bearbeitung von Aufgaben gemäß § 1 der Praxissemesterordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik zu übertragen. Diese sind so zu gestalten, daß er aufgrund unmittelbarer Erfahrungen die unter Ziffer 1 genannten Ziele erreichen kann.

2.3
Das Praxissemester wird durch Lehrveranstaltungen der Hochschule vor- und nachbereitet.

2.4
Das Praxissemester steht unter gemeinsamer Verantwortung von Hochschule und betrieblicher Ausbildungsstätte. Die Rechte und Pflichten des Studierenden, der betrieblichen Ausbildungsstätte und der Hochschule werden mit dem Praktikantenvertrag im Rahmen des Praxissemesters (Anlage 4 der Prüfungsordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik) vertraglich geregelt, sofern nicht kollektivrechtliche Regelungen anzuwenden sind.


Der Studierende wird seitens der Hochschule von einem Hochschullehrer und seitens der Ausbildungsstätte von einem Mitarbeiter mit Ingenieur- oder vergleichbarer Qualifikation betreut. Der Studiengang Transportwesen/Logistik und die betrieblichen Ausbildungsstätten benennen jeweils einen für die Organisation zuständigen Beauftragten.

2.5
Während des Praxissemesters fertigt der Student ein Arbeitstagebuch an, das Grundlage seines Abschlußberichtes ist. Das Arbeitstagebuch dokumentiert die ordnungsgemäße Ableistung des Praktikums und ist von dem betrieblichen Beauftragten regelmäßig abzuzeichnen. Das Praxissemester wird anhand des Abschlußberichtes und des nachbereitenden Gespräches bewertet. Die Anerkennung des Praxissemesters gemäß § 6 der Praxissemsterordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik ist Voraussetzung für die Zulassung zur mündlichen Abschlußprüfung.

3
Ausbildung im Betrieb

3.1
Ausbildungsstätten und Arbeitsbereiche

3.1.1
Als Ausbildungsstätten kommen Betriebe in Betracht, deren Aufgaben den ständigen Einsatz von Mitarbeitern mit Ingenieur- oder vergleichbarer Qualifikation erfordern.
Arbeitsbereiche, die für Tätigkeiten von Studierenden im Rahmen des Praxissemesters geeignet sind, betreffen:


physische, informationelle und rechtliche Aspekte des Betriebes, sowie Planung und Realisierung von Kommissionier‑, Umschlag‑, Lager‑ und Transportprozessen und ‑systemen für Güter innerhalb und zwischen Betrieben.

3.1.2
Während der Ausbildung im Betrieb wird der Studierende unter fachkundiger Anleitung in die Tätigkeit eines Logistikers eingeführt. Ihm wird zu diesem Zweck eine Aufgabe zu weitgehend selbständiger Bearbeitung übertragen. Diese soll dem Ausbildungsstand angemessen und nach Umfang und Terminierung so angelegt sein, daß  erkennbare Arbeitsergebnisse bzw. ‑fortschritte erzielt werden können. Der Studierende ist in möglichst nicht mehr als zwei aufgaben- oder projektbezogene Arbeitsteams soweit zu integrieren, daß er deren Arbeitsmethoden und Entscheidungsprozesse kennenlernt.
3.2
Rechtliche und organisatorische Ausgestaltung des Ausbildungsverhältnisses im Betrieb

3.2.1
Das Ausbildungsverhältnis zwischen Studierendem, Hochschule und Ausbildungsstätte wird durch den Praktikantenvertrag im Rahmen des Praxissemesters nach Anhang 4 der Prüfungsordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik geregelt.

3.2.2
Zwischen Studierendem, Ausbildungsstätte und Hochschule werden innerhalb der ersten vier Wochen des Praxissemesters fest umrissene Aufgaben vereinbart.

3.2.3
Der Studierende sollte von der Ausbildungsstätte zur Wahrnehmung seiner Rechte und Pflichten in der Selbstverwaltung der Hochschule Bremerhaven möglichst freigestellt werden.

3.2.4
Der betreuende Hochschullehrer hat das Recht, den Studierenden am Arbeitsplatz aufzusuchen.

3.2.5
Die Führung des Arbeitstagebuches und die Abfassung des Abschlußberichtes sind Bestandteil der praktischen Ausbildung im Betrieb.

3.2.6
Die Ausbildungsstätte bescheinigt dem Studierenden die erfolgreiche Ableistung des Praxissemesters nach § 6 Ziff. 2 der Praxissemesterordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik, indem sie eine Beurteilung über die Mitarbeit des Studierenden im Betrieb erstellt.

3.2.7
Der Studierende kann zur Wahrung vertraulicher Informationen seitens der Ausbildungsstätte verpflichtet werden.

4
Betreuung des Praxissemesters durch die Hochschule

4.1
Lehrveranstaltungen zum Praxissemester

4.1.1
Vorbereitende Vorlesung
Der Studierende wird vor dem Praxissemester durch eine Lehrveranstaltung nach § 5 Abs. 2 der Praxissemesterordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik vertraut gemacht mit:

SONDZEICHEN 45 \f "Symbol" \s 9 \h
Zielsetzung und Organisation des Praxissemesters

SONDZEICHEN 45 \f "Symbol" \s 9 \h
Vorschriften des Arbeitsschutzes und der Sicherheitstechnik

SONDZEICHEN 45 \f "Symbol" \s 9 \h
Betriebsverfassungs- und Personalvertretungsgesetz


Diese Lehrveranstaltungen kann in Blöcken durchgeführt werden. 

4.1.2
Nachbereitendes Gespräch


Der Studierende fertigt einen Abschlußbericht an, der bis zum Beginn des folgenden Semesters dem betreuenden Hochschullehrer vorzulegen ist. Zuvor muß der betriebliche Beauftragte diesen beurteilen und gegenzeichnen. Ein hochschulöffentliches nachbereitendes Gespräch zwischen dem Studierenden und dem betreuenden Hochschullehrer gemäß § 5 (2) Ziffer 2. der Praxissemesterordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik über die betriebliche Praxis beendet das Praxissemester. 

4.2
Betreuung durch Hochschullehrer


Die Betreuung der Studierenden durch Hochschullehrer soll die Ordnungsmäßigkeit der organisatorischen und inhaltlichen Gestaltung des Praxissemesters gewährleisten. Jedem Studierenden wird ein Hochschullehrer des Studiengangs Transportwesen/Logistik als Betreuer zugeordnet. Dieser berät den Studenten in organisatorischen und, soweit möglich, in fachlichen Angelegenheiten und wirkt als Mittler zwischen Studierendem und betrieblicher Ausbildungsstätte. Insbesondere wirkt er bei der thematischen Festlegung der Aufgaben mit. An der fachlichen Betreuung kann ein weiteres Mitglied der Hochschule beteiligt werden.Die Zahl der zu betreuenden Studenten im Praxissemester ist gleichmäßig auf die Planzahl der Hochschullehrer des Studiengangs Transportwesen/Logistik zu verteilen.


Der betreuende Hochschullehrer berät den Studenten in regelmäßigen Abständen. Im Rahmen der Betreuung muß der Hochschullehrer wenigstens zweimal die Ausbildungsstätte aufsuchen, davon wenigstens einmal in den ersten vier Wochen des Praxissemesters. In begründeten Ausnahmefällen, z.B. große Entfernung zwischen Ausbildungsstätte und Hochschule, können abweichende Regelungen mit Einverständnis des Fachbereichsrates vereinbart werden. Der Hochschullehrer hat sicherzustellen, daß die Erfahrungen im Praxissemester erfaßt, ausgewertet und für die Ausbildung nutzbar gemacht werden. Dazu können Themen aus dem Praxissemester für Projekte, Konstruktionsaufgaben, Laborarbeiten usw. in den Folgesemestern sowie für die Diplomarbeit aufgegriffen und gegebenenfalls fortgesetzt werden.




5
Allgemeine Regelungen zur rechtlichen Ausgestaltung des Praxissemesters

5.1
Während des Praxissemesters bleibt der Studierende an der Hochschule mit allen Rechten und Pflichten, die sich daraus ergeben, eingeschrieben. Dies betrifft auch die Mitarbeit in den Selbstverwaltungsorganen.

5.2
Das betriebliche Arbeitsverhältnis regelt der Praxissemester‑Vertrag (siehe Anhang 4 der Prüfungsordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik). Eine Vergütung sollte angestrebt werden. Ein Rechtsanspruch 
darauf besteht nicht.

5.3
Der Studierende ist während des Praxissemesters nach § 539 Abs. 1 Nr. 14 d der RVO in der gesetzlichen Unfallversicherung gegen Unfall versichert.

6
Allgemeine Regelungen zur organisatorischen Ausgestaltung des Praxissemesters

6.1
Das Prüfungsamt des Studiengangs Transportwesen/Logistik der Hochschule Bremerhaven ist verpflichtet, die organisatorische Durchführung des Praxissemesters zu gewährleisten.

6.2
Der Studierende weist innerhalb einer gesetzten Frist einen Ausbildungsplatz nach § 4 der Praxissemesterordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik nach. Der betreuende Hochschullehrer berät ihn dabei.

6.3
Kann ein Studierender keinen Ausbildungsplatz nachweisen, so versucht das Prüfungsamt des Studiengangs Transportwesen/Logistik, das die Praxissemesterplätze verwaltet, ihm einen Ausbildungsplatz zuzuweisen. Ist auch dies nicht möglich, so bemüht sich das Prüfungsamt des Studiengangs Transportwesen/Logistik um Alternativlösungen.

6.4
Der betreuende Hochschullehrer achtet im Rahmen seiner Verantwortung auf das Erreichen des Ausbildungszieles.

6.5
Die Betreuung des Studierenden erfolgt im Rahmen der Lehrverpflichtung der Hochschullehrer und wird auf diese angerechnet.

7
Anerkennung des Praxissemesters


Der Prüfungsausschuß entscheidet abschließend über die Anerkennung des Praxissemesters. Hierzu sind die Nachweise nach § 6 der Praxissemesterordnung für den Studiengang Transportwesen/Logistik vom Studierenden vorzulegen. Die Nichtanerkennung von Nachweisen ist seitens des betreuenden Hochschullehrers schriftlich zu begründen. Der Prüfungsausschuß kann in solchen Fällen sowie bei Ausfällen durch Krankheit die Anerkennung des Praxissemesters von der Erfüllung zusätzlicher Auflagen abhängig machen. In besonders begründeten Fällen sind mit Zustimmung des Prüfungsausschusses abweichende Regelungen im Einzelfall möglich; dies gilt auch für studentische Verteter in Selbstverwaltungsorgangen der Hochschule. Solche Regelungen sind vor Beginn des Praxissemesters von dem Studierenden zu beantragen. Sie sind nur zulässig, soweit dadurch die Ausbildungsziele des Praxissemesters nicht in Frage gestellt sind.

8 Inkrafttreten
Diese Ausbildungsrichtlinien treten mit Wirkung vom 1. September 1995 in Kraft.

Fachbereich 2

Studiengang Transportwesen/Logistik

Praktikantenvertrag im Rahmen des Praxissemesters

Die Firma:
............................................................................................



............................................................................................



............................................................................................

- nachfolgend "Betrieb" genannt - und 

Herr / Frau
...........................................................................................

geb. am

...........................


in .......................................................................

wohnhaft


......................................................................................................................

Tel.:



.......................................

Student an der Hochschule Bremerhaven im Studiengang

Transportwesen/Logistik

nachfolgend "Studierender" genannt - schließen folgenden Vertrag über die Durchführung eines Praktikums im Rahmen des Praxissemesters:

§ 1
Dauer der Ausbildung im Betrieb


Das Praktikum beginnt am ....................... und endet mit der Erfüllung der vorgeschrieben Ausbildungszeit von  100 Arbeitstagen. Urlaubs- und Krankheitszeiten werden hierauf nicht angerechnet.

§ 2
Leistungen des Betriebes


Der Betrieb erklärt sich bereit:

1. den Studierenden für die Dauer des Praktikums nach Maßgabe der "Ausbildungsrichtlinie für das Praxissemester der Hochschule Bremerhaven im Studiengang Transportwesen/Logistik" auf der Grundlage der bereits erworbenen Kenntnisse in das ingenieurmäßige Arbeiten einzuführen.

2. in allen den Studierenden betreffenden Fragen der Durchführung des Praktikums mit dem Beauftragten der Hochschule Bremerhaven zusammenzuarbeiten.

3.
das vom Studierenden während des Praktikums geführte Arbeitstagebuch zu kontrollieren und abzuzeichnen und den über den Verlauf des Praktikums zu fertigenden Abschlußbericht sachlich zu überprüfen.

4.
dem Studierenden nach Beendigung der praktischen Tätigkeit eine Bescheinigung zu erteilen, die Angaben über Dauer, Inhalt und Erfolg der praktischen Tätigkeit enthält.

§ 3
Pflichten des Studierenden


Der Studierende verpflichtet sich,

1.
die nach Maßgabe des Ausbildungsrahmens übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen, ein Arbeitstagebuch zu führen, einen Abschlußbericht zu erstellen und alle angebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen,

2.
die vom Betrieb und den von ihm beauftragten Personen im Rahmen der Ausbildung erteilten Weisungen zu befolgen,

3.
die geltenden Ordnungen des Betriebes, insbesondere Arbeitsordnungen und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten, über die der Studierende zu Beginn des Praxissemesters vom Betrieb belehrt wird,

4.
die betriebliche Arbeitszeit einzuhalten, bei Fernbleiben die Arbeitsstelle unverzüglich zu benachrichtigen und bei Arbeitsunfähigkeit spätestens am dritten Tage eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen,

5. Werkzeuge, Maschinen, Anlagen und Geräte sowie sonstige betriebliche Einrichtungen, Werkstoffe und Produkte, die ihm zur Verfügung gestellt werden, sorgfältig zu behandeln.

§ 4
Geheimhaltungspflichten

1.
Der Studierende hat über Betriebsvorgänge, die ihrer Natur nach oder Kraft besonderer Anordnung der Geheimhaltung bedürfen, Stillschweigen zu wahren; dies gilt auch nach Beendigung des Praktikums.

2.
Der Studierende legt das Arbeitstagebuch und den Abschlußbericht vor Abgabe bei der Hochschule dem Betrieb zur entsprechenden Kontrolle vor.

3. In Ausnahmefällen hat der Betrieb das Recht, den Studierenden und die betreuenden Hochschullehrer über betriebliche Belange einer Geheimhaltungspflicht zu unterwerfen. Das Arbeitstagebuch und der Abschlußbericht können hier miteinbezogen werden.

§ 5
Urlaub


Ein Urlaubsanspruch im Sinne des Arbeitsrechtes auf der Grundlage dieses Praktikantenvertrages besteht nicht.

§ 6
Versicherungen

1.
Die Zuordnung zur gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung richtet sich nach den 
bestehenden gesetzlichen Regelungen.

2.
Soweit nicht das Haftpflichtrisiko bereits durch eine vom Betrieb abgeschlossene 
Gruppenversicherung abgedeckt ist, hat der Studierende eine der Dauer und dem Zweck dieses 
Vertrages angepaßte Haftpflichtversicherung abzuschließen.

§ 7
Auflösung des Vertrages

1.
Der Vertrag kann vorzeitig aufgelöst werden:


beiderseitig aus einem wichtigen Grund nach § 626 BGB, ohne Einhaltung einer Frist,


durch den Studierenden bei Aufgabe oder Änderung des Ausbildungszieles mit einer Frist von vier 
Wochen.

2.
Die Auflösung wird schriftlich unter Angabe der Auflösungsgründe erklärt. Der Hochschule ist 
unverzüglich eine Abschrift der Erklärung zu übersenden.

§ 8
Vertragsausfertigung



Die Vertragspartner, Betrieb und Studierender, erhalten eine Ausfertigung des Vertrages.

§ 9
Vergütung


Als Vergütung wird festgelegt: .....................................

§ 10
Sonstige Vereinbarungen

Ort   ............................................ Datum   ...............................

Unterschriften:

Betrieb:   ................................................................    Studierender:   ...........................................................

Fachbereich 2


Studiengang


Transportwesen/Logistik








